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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz erlaubt sich zur parla-

mentarischen Bürgerinitiative Nr. 86/BI wie folgt Stellung zu nehmen. 

Fragen der Unterbringung und Versorgung von AsylwerberInnen – wie auch Angelegenhei-

ten der Unterstützung unbegleitet minderjähriger Flüchtlinge im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe – fallen nicht in den Kompetenzbereich des BMASK.  

Hilfe und Unterstützung wird aber durch die Möglichkeit zum Ausbildungserwerb geleistet:  

Jugendliche AsylwerberInnen (bis 25) können nach Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 

eine Lehre in einem Beruf mit regionalem Lehrlingsmangel bzw. in einem der auf der Man-

gelberufsliste genannten Lehrberufe aufnehmen. Im Rahmen des mit 10 Mio. Euro dotierten 

Topfes in der betrieblichen Lehrstellenförderung zur Unterstützung der Integration werden 

darüber hinaus Projekte zur überregionalen Lehrstellenvermittlung sowie zur Betreuung im 

Rahmen der Lehrlingsausbildung (Lehrlingscoaching) gefördert.  

Alle Jugendlichen, so auch AsylwerberInnen, können freiwillig und kostenlos das Jugend-

coaching des Sozialministeriumservice in Anspruch nehmen. Dort können sie sich über mög-

liche Bildungs- und Ausbildungsschritte beraten lassen.  

Letztlich bietet das Projekt „Start Wien – Das Jugendcolleg“, das von Stadt Wien, ESF und 

AMS Wien finanziert wird, auch jugendlichen AsylwerberInnen zwischen 15 und 21 (die also 
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nicht mehr der Schulpflicht unterliegen) die Möglichkeit, die notwendigen Basisqualifikatio-

nen für weitere (Aus)Bildung zu erwerben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Mag.iur. Roland Sauer 

Elektronisch gefertigt. 
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